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1. Grundlagen des schweizerischen Steuersystems /  
Verfahrensrecht

veb.ch 3

Aufgabe a)
Richtig oder Falsch? (10 Punkte) 
Beurteilen Sie die nachfolgenden Aussagen auf Ihre Richtigkeit (Richtig oder Falsch) und nennen Sie die 
entsprechende gesetzliche Grundlage im DBG. 
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StHG

veb.ch

Erster Titel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Zweck und Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz bestimmt die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und legt die Grundsätze fest, nach denen 
die kantonale Gesetzgebung zu gestalten ist.
2 Das Gesetz gilt auch für die Gemeinden, soweit ihnen das kantonale Recht die Steuerhoheit für vorgeschriebene Steuern 
der Kantone gemäss Artikel 2 Absatz 1 einräumt.
3 Soweit es keine Regelung enthält, gilt für die Ausgestaltung der Kantons- und Gemeindesteuern das kantonale Recht. 
Sache der Kantone bleibt insbesondere die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge.
Art. 2 Vorgeschriebene direkte Steuern
1 Die Kantone erheben folgende Steuern:
a. eine Einkommens- und eine Vermögenssteuer von den natürlichen Personen;
b. eine Gewinn- und eine Kapitalsteuer von den juristischen Personen;
c. eine Quellensteuer von bestimmten natürlichen und juristischen Personen;
d. eine Grundstückgewinnsteuer.
2 Die Kantone können bestimmen, dass die Grundstückgewinnsteuer allein von den Gemeinden erhoben wird.
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StHG

veb.ch

Erster Titel: Allgemeine Bestimmungen (Art. 1 + 2 StHG) 
Zweiter Titel: Steuern der natürlichen Personen (Art. 3 – 19 StHG) 
Dritter Titel: Steuern der juristischen Personen (Art. 20 – 31 StHG)
Vierter Titel: Quellensteuer für natürliche und juristische Personen
Fünfter Titel: Verfahrensrecht (Art. 39 – 54 StHG) 
Sechster Titel: Steuerstrafrecht (Art. 55 – 61 StHG) 
Siebenter Titel: Gelöscht
Achter Titel: Schlussbestimmungen
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1. Grundlagen des schweizerischen Steuersystems /  
Verfahrensrecht

Juristische 
Personen
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1. Grundlagen des schweizerischen Steuersystems /  
Verfahrensrecht
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1. Grundlagen des schweizerischen Steuersystems /  
Verfahrensrecht
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2. Gewinn- und Kapitalsteuer bei Kapitalgesellschaften    
(23 P.)
Aufgabe a) Steuerliche Korrekturen (Gewinn) (18 P.)

Die Meister AG weist in ihrer Jahresrechnung 2023 vor der Prüfung durch die 
Revisionsstelle einen provisorischen Gewinn von CHF 900'000 aus. Anlässlich der 
Revision im Januar 2024 hat die Revisionsstelle noch folgende Sachverhalte 
festgestellt, die gegebenenfalls Einfluss auf den steuerbaren Reingewinn haben: 
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2. Gewinn- und Kapitalsteuer bei Kapitalgesellschaften    
(23 P.)
a) Der Umbau einer Einleger Wohnung (Wohnung für den Betriebsleiter) im

Fabrikgebäude wurde am Ende des Geschäftsjahres vollständig der
Erfolgsrechnung (als Aufwand) belastet. Die verbuchten Kosten von CHF 420'000
sind jedoch werthaltig und entsprechend zu aktiveren. Eine Abschreibung für diese
Position ist jedoch zulässig. Die Höhe beträgt gemäss «Merkblatt A/1995
Geschäftliche Betriebe» 8 % vom Buchwert.
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2. Gewinn- und Kapitalsteuer bei Kapitalgesellschaften    
(23 P.)
b) Eine im 2022 gekaufte Maschine (Anschaffungspreis: CHF 100'000) wurde im Jahr
2022 direkt auf 50% abgeschrieben. Dies wurde von den Steuerbehörden nicht
akzeptiert. In der Steuerbilanz wird eine Abschreibung pro Jahr von 30% vom
Buchwert akzeptiert. Im laufenden Jahr wurden CHF 10'000 abgeschrieben. Nehmen
Sie die notwendigen Korrekturen der Steuerbilanz für das Jahr 2023 vor.
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2. Gewinn- und Kapitalsteuer bei Kapitalgesellschaften    
(23 P.)
c) Eine in früheren Geschäftsjahren gebildete und steuerlich akzeptierte Rückstellung
im Betrag von CHF 20'000 für einen drohenden Prozess wird nicht mehr benötigt. In
Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften wurde die Rückstellung in
der Handelsbilanz noch nicht aufgelöst.
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2. Gewinn- und Kapitalsteuer bei Kapitalgesellschaften    
(23 P.)
d) Auf dem Aufwandskonto «Geschäftsreisen» ist eine private Reise nach England mit
einem Betrag von CHF 25'000 verbucht. Diese ist eindeutig nicht geschäftsmässig
begründet.

e) Der Verwaltungsrat hat beschlossen, zu Lasten des Gewinns eine Zuwendung an
die Vorsorgeeinrichtung in der Höhe von CHF 70'000 vorzunehmen.
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2. Gewinn- und Kapitalsteuer bei Kapitalgesellschaften    
(23 P.)
f) Ausserdem wird zu Lasten des Gewinns noch eine Spende in der Höhe von CHF
50'400 an das aufgrund gemeinnütziger Zwecke steuerbefreite Tierheim Amriswil
getätigt.
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2. Gewinn- und Kapitalsteuer bei Kapitalgesellschaften    
(23 P.)
g) Eine Abgrenzung des Steueraufwands wurde nicht vorgenommen. Auch sind keine
Zahlungen in der vergangenen Periode in der Erfolgsrechnung verbucht. Der
Steuersatz beträgt 20%. Die entsprechende Abgrenzung ist – unter Berücksichtigung
der Korrekturen zu den Sachverhalten a) bis f) noch vorzunehmen. Der
Steueraufwand ist kaufmännisch auf ganze Franken zu runden.

Einfachheitshalber gehen Sie von einer Steuerbelastung von 20 % aus. Dieser deckt 
die Bundessteuer auch als die kantonalen Steuern ab. 



2. Gewinn- und Kapitalsteuer bei Kapitalgesellschaften
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Aufgabe b) Aussagen zur Gewinnermittlung (5 P.)
Entscheiden Sie bei nachfolgenden Aussagen, ob sie richtig oder falsch sind und 
markieren Sie es mit X. Falsche Aussagen sind zu begründen.

Gewinn = 
juristische 

Person



2. Gewinn- und Kapitalsteuer bei Kapitalgesellschaften
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2. Gewinn- und Kapitalsteuer bei Kapitalgesellschaften
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2. Gewinn- und Kapitalsteuer bei Kapitalgesellschaften
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3 (4) Geldwerte Leistungen
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Aufgabe a) Geldwerte Leistungen (3 P.)
Was versteht man unter einer geldwerten Leistung? Welche drei Kriterien müssen erfüllt sein, 
damit eine geldwerte Leistung vorliegt?

Geldwerte Leistungen sind Leistungen, die von einer juristischen Person an ihre Anteilsinhaber 
oder ihnen nahestehende Dritte erbracht werden, ohne eine gleichwertige Gegenleistung zu 
erhalten. Solche Leistungen würden einem unabhängigen Dritten nicht erbracht werden. Eine 
geldwerte Leistung liegt nur dann vor, wenn sie für die Organe der juristischen Person 
erkennbar war. 

Das Wesensmerkmal einer geldwerten Leistung besteht darin, dass die verdeckte 
Gewinnausschüttung nicht im Interesse der Gesellschaft liegt, sondern ausschliesslich im 
Interesse der Anteilsinhaber oder der nahestehenden Person erbracht wird. 



3 (4) Geldwerte Leistungen
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3 (4) Geldwerte Leistungen
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4. Grundstückgewinnsteuer

Diese Aufgabe ist ausschliesslich bezüglich der Grundstückgewinnsteuer zu lösen.
Es sind somit die Bestimmung des StHG anzuwenden.

Hans Müller ist kaufm. Angestellter und seit mehreren Jahren Eigentümer einer
Liegenschaft.
Diese Liegenschaft befindet sich in seinem Privatvermögen. Er veräussert die
Liegenschaft im Jahre 2023 an einen unabhängigen Dritten (es liegt keine
Ersatzbeschaffung vor). Die Anlagekosten belaufen sich per 1.1.2023 auf CHF
430’000.

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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4. Grundstückgewinnsteuer

Für die Berechnung der Grundstückgewinnsteuer macht Jacque Blanc folgende
Abzüge geltend:
Grundbucheintrag und Notariatskosten CHF 20’000
Im Jahre 2019 ausgeführte Arbeiten;
• Auslagen, welche zu einem Mehrwert führen CHF 25’000
• Ordentlicher Liegenschaftsunterhalt, welcher in der

Steuererklärung 2019 geltend gemacht wurde CHF 15’000

Kommission (Vermittler) mit Beleg CHF 19’500
Rückstellung für die Grundstückgewinnsteuer CHF 20’000
Eigenarbeiten des Steuerpflichtigen im Jahr 2020
(diese wurden nicht als Einkommen versteuert) CHF 10’500

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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4. Grundstückgewinnsteuer

Kann Herr Hans Müller die unten aufgeführten Kosten vom Verkaufserlös in Abzug 
bringen? In jeder Zeile ist ein Kreuz einzusetzen (abzugsfähig oder nicht 
abzugsfähig). Werden keine Kreuze gesetzt oder in beiden Feldern ein Kreuz 
gesetzt, wird die Antwort als falsch bewertet.

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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5. Verrechnungssteuer

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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5. Verrechnungssteuer

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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5. Verrechnungssteuer

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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5. Verrechnungssteuer

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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5. Verrechnungssteuer

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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5. Verrechnungssteuer

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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Aufgabe 2      (12 P.)
Im Frühjahr 2023 haben Sie bei der Auffahrt AG, Bern, die Stelle als Chef-Buchhalter/in 
angetreten. Diese Gesellschaft wurde im Jahre 2020 als GmbH mit einem Stammkapital 
von CHF 20‘000 von den Geschwistern Hanna und Jasmin Hirschi gegründet. Hanna 
Hirschi wohnt in Zürich und Jasmin Hirschi in Los Angeles (USA). Sie sind zu je 50 % 
beteiligt.
Auf Grund der Entwicklung der Geschäftstätigkeit wurde die GmbH Mitte 2022 in eine 
AG umgewandelt.

In den Jahren 2020 bis 2022 wurden u.a. die nachstehenden Transaktionen durchgeführt, 
welche Sie gemäss der jeweiligen Fragestellung zu beurteilen haben.
Anlässlich der Gründung im Jahre 2020 zahlten die Aktionäre neben dem Stammkapital
von CHF 20‘000 ein Agio von CHF 380‘000 ein. Gleichzeitig gewährten sie der GmbH ein
Darlehen von CHF 4‘600‘000.



5. Verrechnungssteuer

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 

37



5. Verrechnungssteuer

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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5. Verrechnungssteuer

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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5. Verrechnungssteuer

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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5. Verrechnungssteuer

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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5. Verrechnungssteuer

Modul 1: Grundlagen, Steuerpflicht
Seite 
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? info@veb.ch

Keep in touch

veb.ch 43

veb.ch

+41 43 336 50 30

Talacker 34
8001 Zürich
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